
Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung der Stadtvertretung Lübz vom 22.06.2022 

 

Öffentliche Beschlussfassung: 

 

Beschluss-Nr.01/2022/014 – Spendenannahme 
Die Stadtvertretung Lübz beschließt, folgende Spende nachträglich für das Stadtparkfest Lübz 

anzunehmen: 

  
Spender          Summe   Spendenzweck 

Carlsberg Deutschland GmbH    2.000,00 €   Stadt- u. Parkfest Lübz 2021 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/015-01 – Jahresabschluss der Stadt Lübz für das Haushaltsjahr 

2018/Ergänzung 

Die Stadtvertretung stellt den Jahresabschluss der Stadt Lübz für das Haushaltsjahr 2018 

     mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.450.455,23 € für die Ergebnisrechnung  

     und einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.268.283,65 € für die Finanzrechnung 

fest. 

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 47.744.015,29 € ab. 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/016 – Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2018 

der Stadt Lübz 

Die Stadtvertretung beschließt, dem Bürgermeister zum Jahresabschluss der Stadt Lübz für 

das Haushaltsjahr 2018 die uneingeschränkte Entlastung gemäß § 60 KV M-V zu erteilen. 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/017/01 – Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens 

der Stadt Lübz für das Haushaltsjahr 2018/Ergänzung 

Die Stadtvertretung stellt den Jahresabschluss 2018 des Städtebaulichen Sondervermögens der 

Stadt Lübz  

     mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,18 € für die Ergebnisrechnung  

     und einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 0,18 € für die Finanzrechnung fest. 

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 0,00 € ab. 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/018 – Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2018 

des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Lübz 

Die Stadtvertretung beschließt, dem Bürgermeister zum Jahresabschluss des Städtebaulichen 

Sondervermögens der Stadt Lübz zum 31.12.2018 die uneingeschränkte Entlastung gemäß 

§ 60 V KV M-V zu erteilen. 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/020 – Initialisierung einer Bürgerstiftung 
Die Stadtvertretung beschließt die Initialisierung einer Bürgerstiftung über die 

Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.  

Die Verwaltung wird beauftragt, alle Vorbereitungen für die Gründung zu treffen.   

 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/021 – Erhalt des Planetariums der Stadt Lübz 

Die Stadtvertretung beschließt den dauerhaften Erhalt des Planetariums der Stadt Lübz, das 

aktuell durch den Lübzer Land e.V. betrieben wird (Grundsatzbeschluss).  

Die Verwaltung wird beauftragt, für die dringend notwendigen Baumaßnahmen am Gebäude 

und für eine neue Projektionsmöglichkeit geeignete Fördermittel einzuwerben und eine 

Kooperation mit der Naturparkverwaltung Nossentiner/Schwinzer Heide in Bezug auf die 

Anerkennung als Sternenpark aufzubauen. 

 



Beschluss-Nr. 01/2022/022 – Termine HA/STV II. Halbjahr 2022 
Die Stadtvertretung beschließt die Termine für die Hauptausschuss- und 

Stadtvertretersitzungen im II. Halbjahr 2022: 

 

 Hauptausschuss          Stadtvertretung 

      23.08.2022   31.08.2022 

      18.10.2022        26.10.2022   

      29.11.2022   07.12.2022 
  

Beschluss-Nr. 01/2022/023 – Bestellung Kassenleiter/in / stellv. Kassenleiter/in 
Die Stadtvertretung bestellt Frau Silke Leppin als Kassenleiterin und Frau Sarah Homuth als 

stellv. Kassenleiterin.  

  

Beschluss-Nr. 01/2022/025 – Hoheitszeichen der Stadt Lübz – Änderungsbeschluss 

Flagge 
Die Stadtvertretung beschließt die geänderte Begründung zur Genehmigung der Flagge für die 

Stadt Lübz gemäß Anlage 3.   

 

Beschluss-Nr. 01/2022/026 – Resolution „Karower Kreuz 365“ 
Die Stadtvertretung nimmt die Resolution „Karower Kreuz 365“ der Bürgerinitiative  Pro 

Schiene – Südbahn zur Kenntnis und schließt sich dieser an. Die Bürgermeisterin Astrid 

Becker wird beauftragt, diese für die Stadt Lübz zu unterzeichnen. 

 

Beschluss-Nr. 01/2022/027 – 8. Änderung des Flächennutzungsplanes als sachlicher 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“  

hier: Abwägungs- und Auslegungsbeschluss 
 

Die Stadtvertretung beschließt: 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. aus der frühzeitigen  

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden geprüft und deren Behandlung 

wird entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungsliste  

(Anlage 1) beschlossen. 

  

2. Die Stadtvertretung Lübz billigt den Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 

als sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und die Begründung mit 

Umweltbericht und Anlagen in der Fassung vom 23.05.2022. 

  

3. Die Stadtvertretung Lübz beschließt, dass der Entwurf der 8. Änderung des 

Flächennutzungsplanes als sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und der 

Entwurf der zugehörigen Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 23.05.2022 

sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach  

§ 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen und die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden über die Auslegung zu 

benachrichtigen sind. Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange ist gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Planung ist mit den 

Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB abzustimmen. 

 

 

 

  



Beschluss-Nr. 01/2022/028 – Jahresabschluss 2021 – Stadtwerke Lübz GmbH 
Die Stadtvertretung beschließt Folgendes: 

1. Der Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2021 wird zugestimmt. 

2. Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2021 von 454.000,00 € ist an die Gesellschafter     

am 09.09.2022 auszuschütten. 

3. Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

Beschluss-Nr. 01/2022/031 – Außerplanmäßige Ausgabe zur Beschaffung von 

persönlicher Schutzbekleidung für die Freiwillige Feuerwehr Lübz 
Die Stadtvertretung beschließt die außerplanmäßige Ausgabe zur Beschaffung von 

persönlicher Schutzausrüstung für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Lübz in Höhe von 62.500,00 € 

 

Beschluss-Nr. 01/2019/024-01 – Nachwahl eines sachkundigen Einwohners in den 

Rechnungsprüfungsausschuss 
Die Stadtvertretung wählt auf Antrag der ZG SPD/WGBW/WGGB  

Frau Carola Gehrke als sachkundige Einwohnerin in den Rechnungsprüfungsausschuss.  
  

Nichtöffentliche Beschlussfassung: 

Beschluss-Nr. 01/2022/019  - Grundstückskauf 

Beschluss-Nr. 01/2022/029  - Grundstücksveräußerung 

Beschluss-Nr. 01/2022/030  - Grundstückstausch/Grundstücksveräußerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


